
Anlage 
 

Taxentarif  

zur Taxenverordnung der Landeshauptstadt Magdeburg  

vom ……… 

 
 
Beförderungsentgelte 

 
Unabhängig von der Zahl der beförderten Personen sind zu berechnen: 

 

 

1. 

 

Beförderungsentgelt 

 

EURO 
(ab       ) 

 

1.1. 

 

Grundentgelt (Einschaltgebühr) 

 

3,90 
 

 
1.2. 

 
Entgelt für Fahrleistung 
 

 

 zuzüglich zu 1.1 für jede Teilstrecke von 
  

100 gefahrenen Metern bis 2.000 Metern 
(je 3,00 EURO für den 1. Und 2. Kilometer)  
 

 
100 gefahrenen Metern ab 2.001 Metern 

(2,30 EURO/km je weiteren Kilometer) 
 

 
 

0,30 
 
 

 
0,23 

 

2. 

 

Zuschläge 
 

 

 
2.1. 

 
bei der Beförderung von mehr als 4 Personen in sogenannten 
Großraumtaxen, einmalig 

 

 
 

10,00 

 

2.2. 

 

Die Gepäckbeförderung ist kostenfrei 

 

 
entfällt 

 

 
3. 

 
Wartezeit 

 

 

 
3.1. 

 
Wartezeit je abgelaufene Minute 

(30,00 EURO für 1 Stunde Wartezeit) 

 
0,50 

 

 

4. 

 

Tiertransport 
 

 

 
2,00 

 

 


